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Entgeltregelung der öffentlichen Feuerwehren der Stadt Jena

vom 13.03.2018
veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 12/18 vom 22.03.2018, S.134

Für Leistungen, die nicht Pflichtaufgaben der Feuerwehren sind, den Verleih und den Einsatz 
von Geräten der öffentlichen Feuerwehren der Stadt Jena werden nachfolgende Entgelte berech-
net.

Alle in dieser Entgeltregelung ausgewiesenen Beträge werden gegebenenfalls zuzüglich der ge-
setzlichen geschuldeten Umsatzsteuer erhoben.

1. Fahrzeuge und Personal der Feuerwehr Jena

Soweit in dieser Entgeltregelung nicht abweichend bestimmt, entsprechen die Entgelte für die Inan-
spruchnahme von Fahrzeugen und Personal der Feuerwehren der Stadt Jena den Pauschalsätzen 
des § 6 der Satzung über Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der öffentlichen Feuerwehren 
in der Stadt Jena in der jeweils gültigen Fassung. 
Bemisst sich der Kostensatz je Stunde, ist für jede angefangene Viertelstunde ein Viertel des Stun-
densatzes zu entrichten.

2. Unterweisungen, Unterricht, Vorträge und Vorführungen

2.1 Brandschutzunterweisung je Veranstaltung
(ca. 2 Stunden) 207,00 €

2.2 Brandschutzunterweisung mit Nutzung der Feuerlöscherübungsanla-
ge je Veranstaltung 
(ca. 2 Stunden unter Einsatz von 10 Feuerlöschern) 550,00 €

2.3 Nutzung der Atemschutzübungsanlage je Person und Durchgang

2.3.1 mit vom Nutzer gestellten Atemschutzgeräten 20,00 €

2.3.2 mit Gestellung von Atemschutzgeräten durch die Feuerwehr Jena 60,00 €

2.4 Sonstige Unterweisungen, Unterricht, Vorträge und Vorführungen nach Zeitaufwand1

1  Das Entgelt für sonstige Unterweisungen, Unterricht, Vorträge und 
Vorführungen wird nach dem benötigten Zeitaufwand berechnet. Für 
Personal werden die in §§ 6 Abs. 1, 7 Abs. 3 Buchst. a) der Satzung 
über  Kostenersatz  und  Gebühren  bei  Einsätzen  der öffentlichen 
Feuerwehren in der Stadt Jena festgelegten Sätze zu Grunde gelegt. 
Für jede angefangene Viertelstunde ist ein Viertel des Stundensat-
zes zu entrichten.
Materialeinsatz wird gesondert in Höhe der Selbstkosten nach Ta-
gespreis berechnet.

2.5 zzgl.  Fahrtkostenpauschale bei Leistungserbringung außerhalb der 
Räumlichkeiten der Feuerwehr Jena 25,00 €
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3. Verleih von Pumpen, Tragkraftspritzen, Motoraggregaten sowie Kleingeräten

3.1 Grundentgelt je Ausleihvorgang 27,00 €

3.2 zzgl. Entgelt je Gerät und Tag 20,00 €

3.3 zzgl. Fahrtkostenpauschale bei Lieferung bzw. Abholung durch die 
Feuerwehr Jena 25,00 €

4. Leistungen der Schlauchwerkstatt

4.1 Verleih von Feuerwehrdruckschläuchen 
(einschließlich Prüfung, Waschen und Trocknen)

4.1.1 Grundentgelt je Ausleihvorgang 15,00 €

4.1.2 zzgl. Entgelt je Tag und Stück 
– Druckschlauch Kategorie B
– Druckschlauch Kategorie C
– Druckschlauch Kategorie D

12,00 €
11,00 €
10,00 €

4.2 Prüfen von Schläuchen einschließlich Waschen und Trocknen, je-
doch ohne Neueinbindung; je angefangene 15 min 15,00 €

4.3 Instandsetzen defekter Schläuche je Kupplungshälfte

4.3.1 Instandsetzen Schlaucheinbund ohne Austausch der Kupplungshälf-
te 16,00 €

4.3.2 Instandsetzen Schlaucheinbund mit Austausch der Kupplungshälfte 
– Druckschlauch Kategorie A
– Druckschlauch Kategorie B
– Druckschlauch Kategorie C
– Druckschlauch Kategorie D

80,00 €
37,00 €
31,00 €
27,00 €

4.4 zzgl. Fahrtkostenpauschale bei Lieferung bzw. Abholung durch die 
Feuerwehr Jena 25,00 €

5. Leistungen der Atemschutzwerkstatt

5.1 Füllen von Atemluftflaschen; je Stück 10,00 €

5.2 Prüfen von Atemschutzgeräten

5.2.1 Prüfen von Atemschutzmasken je Stück 15,00 €

5.2.2 Prüfen von Pressluftatmern je Stück 15,00 €

5.3 Sonstige Leistungen der Atemschutzwerkstatt

5.3.1 Sonstige Leistungen je Mitarbeiter und angefangene 15 min 15,00 €

5.3.2 zzgl. Materialkosten i.H.d. Selbstkosten
nach Tagespreis

5.4 zzgl. Fahrtkostenpauschale bei Lieferung bzw. Abholung durch die 
Feuerwehr Jena 25,00 €
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6. Leistungen der Feuerlöscherwerkstatt

6.1 Prüfung und Füllen von Löschgeräten

6.1.1 Grundentgelt Prüfen und/oder Füllen je Löschgerät 16,00 €

6.1.2 zzgl. Löschmittel und Zusätze bei Füllen von Löschgeräten i.H.d. Selbstkosten
nach Tagespreis

6.1.3 zzgl. Fahrtkostenpauschale bei Lieferung bzw. Abholung durch die 
Feuerwehr Jena 25,00 €

6.2 Sonstige Leistungen der Feuerlöscherwerkstatt

6.2.1 Sonstige Leistungen je Mitarbeiter und angefangene 15 min 12,00 €

6.2.2 zzgl. Materialkosten i.H.d. Selbstkosten
nach Tagespreis

6.2.3 zzgl. Fahrtkostenpauschale bei Lieferung bzw. Abholung durch die 
Feuerwehr Jena 25,00 €

7. Leistungen des vorbeugenden Brandschutzes

7.1 Anleiterprüfung zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges je Objekt 274,00 €

7.2 Leistungen im Rahmen der Einrichtung und des Betriebs von Brand-
meldeanlagen

7.2.1 Nachabnahmen bei Aufschaltungen von Brandmeldeanlagen 281,00 €

7.2.2 Bereitstellung von Profilzylindern (F1)
– Grundaufwand je Vorgang
– zzgl. Profilhalbzylinder je Stück
– zzgl. Profildoppelzylinder je Stück

32,00 €
56,00 €
81,00 €

7.2.3 Beantragung von Profilzylindern (F2) je Stück 15,00 €

7.2.4 Wechsel Schließsystem Brandmeldeanlage 18,00 €

7.3 Sonstige Leistungen je Mitarbeiter und angefangene 15 min 16,00 €

Hierzu zählen insbesondere (Aufzählung nicht abschließend): 
– ingenieurtechnische Leistungen
– Überprüfung feuerwehrtechnischer Anlagen
– Stellungnahmen an Dritte
– Beratungsleistungen ab der 2. Beratung zum gleichen Sachver-
halt

7.4 zzgl.  Fahrtkostenpauschale bei Leistungserbringung außerhalb der 
Räumlichkeiten der Feuerwehr Jena 25,00 €

Bekanntmachung, Inkrafttreten

Die Entgeltregelung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Jena in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Entgeltregelung der öffentlichen Feuerwehren der Stadt Jena vom 10.10.2007 
außer Kraft.
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